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Am 8. Mai d. J. ist ein Mann dahingegangen, dem eéin bléeibendes
Andenken zu béewahren Pflicht nicht nur sciner ärztlichen Kollegen im
In-· und Auslande, sondern der gesammteén schweizerischen Bevöllerung
ist — der ehémalige eidgenössische Fabrikinspektor Dr. Fridoun
Schuler. Den Wunsch der Rédaktion, diesem Manne hier einen Nach-
ruf zu widmen, erfülle ich deshalb mit grosser Béreitwilligkeit.

Als Sohn eéines Dorfpfarrers wurde Schuler am 1. April 1832 im
Kanton Glarus (Schweiz) geboren. Nachdem or die Schulen seines
heimathlichen Dörfchens absol- —
virt und sich bei seinem Vater
zum LEintritt ins Gymnasium vor⸗
bereitet hatte, siedelte er nach
Aarau uber, wo er die Kantons-
schule besuchte. Seine medizi-
nischen Studienmachte er an den
Dniversitüten Zürich (1851,53),
Würzburg (1853) Prasg, Mien
und Paris. Im Jahre 1856 étab-
lirte er sich in Mollis (Kanton
Glarus) als Arzt und lag diesem
Berufe in der genannten Ge—
meinde bis zum Jahre 1878 0b.
In kurzer Zeit war er der be—
liebteste Rathgeber seines Vol-
kes in kranken und gesunden
Tagen. Rasch rief ihn das Ver-
trauen seiner Mitbürger in eine

Reéihe von Beamtungen im Meée—
dizinal⸗, Schul- und Gerichtswe-
sen. Als Mitglied der glarneri-
schen Sanitatscommission mach-
te er sich namentlich um die
Errichtung von Krankenhäusern
und um die Organisation der
Krankenpflege verdient. I
Jahre 1867 wurde Schuler in die Dreiercommission gewählt, der die Auf-
sicht über die Durchführung des glarnerischen Fabrikgesetzes von 1864
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ubertragen worden war. Hauptsuchlich seinem feinen Takte und seiner

conseduenten Unparteilichkeit gelang es, die sowohl von den Arbéitern

Dαανν mstrauicch aufgenommene Neuerung einzu-

burgern, die vorhandenen Vorurtheile langsam zu zerstreuen und die

Hiche Ispektion als eine Wohblthat empfinden zu lassen., Undals

dann die eidgenössischen Bundesbehörden an die Schaffung des schwei-

rischen Eabrikgesetzes herantraten, nahm Schuler hervorragenden

ed de Vrerbeiten. Es ebrte ihn in Folge dessen der schwei-

Burath in August 1878 durech die Wabl zum eidgenössi-

en Fabrikinspektor des ersten Rreises, in welcher Stellung Schuler

bis ungefähr ein Jahr vor seinem Lebensende verblieb. Er ist als der

eigentſiche Schöpfer des Fabrikinspektorates zu bezeichnen. Auf

Grund seiner langjahrigen, auf kantonalem Gebiete gesammelten Er-

fahrungen konnte Schuler seine Rollegen in das Amt éeinführen,

elchen ZweαMkα ene gemeinschaftliche, vier Monate umfassende

Se ée VMiketablisssments der ganzen Schweiz düente,

i bealt B ein natürlicher Takt über manche Klüppen hinwes.

D e en bewusst, dass das Schicksal des Gesetzes von einer vor-

sichtigen und Hugen Aufsicht über seine Durchführung abhänge. In

hoher, idealer Auffassung seines Amtes suchte er in erster Lunie

l durcb wissenschaftüchen Ernst und durch Bélehrung zu wirken.

Sehr Guté kamen der Thätigkeit Schuler's als Fabrikinspektor

eine ιεν Renntnisse und sein Sinn für volkswirthschaft-

liche Pragen. Und dieser glücklichen Verbindung von Arzt und Volks-

Aebte in der Person Schuler's verdankt nicht nur die Praxis

des Arpeiterschutzes, sSondern auch die soziale und sozialpolitische

Tlteratur eine grosse BReihe werthvoller Arbeiten. Die Veérbesseruns

der Fabrikanlagén in hygienischer Beziehung, das Verbot gesundbeits-

adcber Stétfe bei der Fabrikation, die Hebung der Ernährungs-

und Wohnungsverhältnisse der arbeitenden Bevölkerung, sowie die

Verkürzung der Arbeitszeit lagen ihm vor allem am Herzen. Und

wenn ſSchuler in seinem Beéstreben, die Lage der Arbeiterklasse

duch viebeame Anwendung des Fabrikgesetzes zu heben, nicht immer

die Erfolge hatte, die er seſbst wünschte, so lag dies micht anmangeln-

der Energie seinerseits, sondern an dem Fehlen ausreichender gesetz—

HUcher Beſstimmungen, durch welche die OUnternebhmeér hätten gezwungen

verden können, die Anordnungen des Fabrikinspektorates zu erfũllen,

ehb aber aueb an dem passiven Miderstande, den er vielfach

b de mt der Durchführung des Geésetzes betrauten kKantonalen Be-

de d. Seinen Kampf gegen die Verwendung des gelben Phos-

phors bei der Fabrikation von Zündhölzern sah Schuler schlesslich

doch von Erfols gekrönt; wurde auch das von ihm verlangte Zund⸗

hölzchenmonopol verworfen, so wurde doch das Verbot der Verwendung

des gelben Phosphors eérreicht und damit. der furchtbaren Phosphor-

deſröse unter den schweizerischen Zündhbölzchenarbeitern Halt ge—

boten.
Die schriftstellerische Thätigkeit Schuler's auf dem Gebiete

der Gewerbehygiene und des Arbeiterschutzes im weitesten Sinne⸗ war

he sebr umtapgreiche und begründete seinen intérnationalen Ruf.

ciche Abeiten aus seiner Feder finden sich in der Deutschen
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Vierteljahrsschrift für õttentliche Gesundheitspflege, in Brauns Archiv

für soziale Gésetzgebung und Statistik, in Wolf's Zeitschrift für

ScααοSchaft, in der Zeitschrift für schweizerische Statistik und im

Correspondenzblatt für Schweizer Acerzte. Aus dem Gebiete der

Gewerbehygiene nennen wir unter andeéren: „Die Glarnerische

Baumwolinduſtrie und ibhr Einfluss auf die Gesundheéit der Arbeiteré“,

Deber die praktische Durchführung der Fabrikhygiene“, „Deber die

hol-fabrikation in der Schweiz“ „Die schweizerischen Stickereien

Hen Folgen“, „Oeber Bleivergiftung von Jacquard-

webern“, „Die Deberbürdung der Arbeéeiterinnen und Rinder in Fa—

priken“, „Has Ohromblei in der Industrie“, „Die hygienischen Verbalt-

isse der Müller in der Schweiz“, „Das Verbot der Phosphorzundhölz-

. Vonrden Publikationen Schuler's über die Wohnungs-

umnd Ernahrungsfrage mit Bezug auf die Arbeiter erwahnen wir

folgende: „Die Ernäbrungsweise der arbeitenden KRlassen in der

Schweiz“, „Die Leguminosen als Volksnahrung“, „Die Fabrikwohn-

Reα der ſchweiz“, „Die soziale Aufgabe der Lebensmittelchemies.

e den Arbeiten 6Konomischer und sozialpolitischer Natur

GEd becoders hervorzuheben: „Der Normalarbeitstag in seinen J

Kungen auf die Produktion“, „Die obligatorische Rrankenversicherung

n der Schweiz“, „Die Arbeitslöhne in den industriellen Bétrieben“,

Die Verkurzung der Samstagnachmittag-Fabrikarbeit in der Schweiz“,

„Das Fabrikgesetz und die OConkurrenzfahigkeit der schweizerischen

dustrie*, „Swanzig Jahre Normalarbeitstag in der Schweiz. UErfolge

d Bedingungen der Weiterbildung“, „Die sozialen Zustande in der

Seideninduſtrie der Ostschweiz“, „Zur Organisation unserer Kranken-

bFassen“, „Deber den Einfluss der Fabrikarbeit auf die geistige Ent-

ickelung der Arbeiterschaft“. Nicht unerwähnt darf bleiben eine

hérvorragende, im Vérein mit A. E. Burkhardt, durchgeführte Arbeit

atistiſscher Natur: „Dntersuchungen über die Gesundheitsverhbölt⸗

ioe der Fabrikbevölkerung in der Schweiz, mit besonderer Beruck-

sichtiguns des Krankenkassenwesens“*. Dazu kommen dann die ofli-

elleñ Béerichte über die Thatigkeit der eidgenössischen Fabrikinspek-

toren und zablreiche, theils gedruckte, theils nicht publizirte Gutachten,

die Schuler als Fabrikinspektor entweder allein oder gemeinschaftlich

mit seinen Kollegen zu Händen des Bundesrathes abfasste. Deberbaupt

der itluss sSchuler's auf die moderne Arbeéiterschutzgesetz-

gebung von weittragender Bedeutung geworden. Nicht nur einzelne

αν anteonα daben ibre Géesetzesentwürfe auf diesem Gebiete

von ihm begutachten lassen, auch benachbarte und andere europaische

Stalba HH»tve NMeinung verschiedentlich eingebolt.

Mut den ternationalen Kongressen für Hygiene und Demographie,

o denen Schuler einige im Auftrage des schweizerischen Bundeés-

atbes becuehte, war eér cin geschätzter Mitarbeiter in Fragen des Ar-

peiterschutzes und éin gern geschener Gast.
Ausgestattet mit Bigenschaften, die ihn zu dem schwierigen Amte,

das &rend beinahe 25 Jahren bekleidete, wie geschaffen machten,

Sur Schéer vie selten einer befahigt, das unter schweren Geburts-

nothen zu Stande gekommene eidgenössische Fabrikgesetz zur Geltung

zu bringen. Solide wissenschaftliche Bildung, praktischer Verstand
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und ein weitsichtiger Blick bildeten den Grundzug seiner gewinnenden,
LHæebenswürdigen Persönlichkeit. Er wird denen, die das GIück hatten,
mit ihm näher bekannt zu sein, in unvergesslicher EBrinnerung bleiben;

aber auch die Férnerstehenden, die ihn nur als Beamten oder wissen-
schaftlichen Arbeiter Kennen gelernt haben, werden stets sein An-
denken in Ehre halten. Erismann (Zürich).

Druck von G. Berustéein in Berlin.


